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Außenstelle Feldkirch 
Senat 3 

Schillerstraße 2 
6800 Feldkirch 

   

  GZ. RV/0047-F/07 

 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw, vertreten durch die Mag. 

Ohnmacht Steuerberatungsges.m.b.H., 6020 Innsbruck, Andreas Hofer Str. 6, vom 3. August 

2006 gegen den Bescheid des Finanzamtes Innsbruck vom 10. Juli 2006 betreffend 

Umsatzsteuer für das Jahr 2000 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Begründung 

Bisheriges Verfahren, Sachverhalt 

Der Berufungswerber ist Arbeitnehmer. Im Dezember 2005 gab er Steuerklärungen für die 

Jahre 2000 bis 2004 ab, in denen er neben seinen Einkünften aus unselbständiger Arbeit auch 

Einkünfte sowie Umsätze aus der Vermietung mehrerer Wohnungen erklärte. Unter diesen 

Wohnungen befanden sich acht, die er als Hauptmieter an Untermieter weitervermietete.  

Im Rahmen der Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2000 machte er zudem 110.000 S 

(7.994,01 €) für „Einrichtungs,- Möblierungs- und Inventargegenstände“, die er vom 

Eigentümer und Hauptvermieter dieser Wohnungen mit Kaufvertrag vom 2.12.1999 um 

660.000,00 (47.964,07 €) abgelöst hatte, als Vorsteuer geltend. Diese Gegenstände befanden 

sich laut § 1 dieses Vertrages in acht Wohnungen unter den Adressen W1; Innrain 03, Top 
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20; W3; Burgenlandstraße 8a, Top W 8; W5; W6; W7 und W8. Im Einzelnen sollte sich der 

Kaufgegenstand nach § 3 des Kaufvertrages aus den zum Kaufvertrag gehörenden 

Inventarbögen ergeben.  

Für den Vorsteuerabzug legte der Berufungswerber eine mit 2.1.2000 datierte Rechnung vor, 

die im Einzelnen folgende Angaben enthielt:  

SS  

Herrn MT  

Innsbruck, am 02.01.2000 

Rechnung 

Anbei verrechne ich Ihnen die Einrichtung-, Möblierungs- und Inventargegenstände der 

nachstehenden Wohnungen: 

W1 

W2W3 

Burgenlandstraße 8a, Top W 8 

W5 

W6 

W7 

W8  

Nettobetrag S 550.000,00 

+20% MwSt S 110.000,00 

Gesamt S 660.000,00 

 (Unterschrift des Verkäufers) 

Diese Rechnung wurde vom mit der Prüfung des Falles beauftragten Prüfer nicht als zum 

Vorsteuerabzug berechtigend anerkannt, und zwar mit der Begründung, die Beschreibung des 

Kaufgegenstandes entspreche nicht den Erfordernissen des § 11 Abs. 1 Z 3 UStG 1994. 

Zudem habe der Berufungswerber vorgebracht, mit dem Betrag iHv 660.000 S (47.964,07 €) 

sei auch das Recht der Weitervermietung abgegolten worden, eine separate Verrechnung 

dieses Rechts sei auf der Rechnung aber nicht erfolgt.  

Aufgrund dieser Beanstandung legte der Berufungswerber eine berichtigte Rechnung vor. 

Diese unterschied sich von der ersten dadurch, dass sie zusätzlich unter b) „das Recht der 

Untervermietung“ verrechnete, allerdings ohne einen entsprechenden Rechnungsbetrag 

anzugeben. Außerdem fehlte gegenüber der ersten Rechnung die Wohnung in der W7, und 
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wurde die vormals unter der Adresse W6, angeführte Wohnung nunmehr als Wohnung mit 

der Anschrift W9, bezeichnet. Die übrigen Daten, insbesondere auch der Rechnungsbetrag, 

blieben unverändert. Nach Meinung des Prüfers entsprach auch diese Rechnung nicht den 

Voraussetzungen einer Rechnung iSd 11 UStG 1994, weshalb das Finanzamt mit 

Umsatzsteuerbescheid vom 10. Juli 2006 den Vorsteuerabzug für die abgelösten Gegenstände 

versagte. 

Gegen diesen Bescheid erhob der Berufungswerber mit Schreiben vom 3. August 2006 

Berufung, die seine steuerliche Vertretung zusammengefasst wie folgt begründete: Es liege 

unbestritten ein Kaufvertrag in Verbindung mit den erwähnten Inventurbögen vor. Mit 

Rechnung vom 2.1.2000 sei die Kaufvertragssumme abgerechnet worden, wobei als 

Kaufgegenstand pauschal „Einrichtungs-, Möblierungs- und Inventargegenstände“ sowie in 

der berichtigten Rechung zudem das Recht auf Untervermietung genannt worden sei. Die 

Meinung des Prüfers, in der Rechnung sei eine Aufteilung des Entgelts auf die Einzelentgelte 

vorzunehmen, stehe mit verschiedenen Kommentarmeinungen in Widerspruch. So stellten 

Kranich-Sigl-Waba im Kommentar zum Umsatzsteuergesetz, § 11, Anm 147, klar: 

„Ebensowenig wie das Entgelt muss die Umsatzsteuer für jeden einzelnen Umsatz (zB bei 

Sammelrechnungen) oder für jeden einzelnen Rechnungsposten gesondert angegeben 

werden. Umsätze, die dem gleichen Steuersatz unterliegen, können daher zusammengefasst 

und der darauf entfallende Steuerbetrag in einer Summe ausgewiesen werden. Das gleiche 

gilt auch, wenn in einer Rechnung über eine beliebige Anzahl von Einzelentgelten abgerechnet 

wird und diese Entgelte dem gleichen Steuersatz unterliegen“. Und 

Scheiner/Kolacny/Caganek, § 11, Rz 126, meinten: „In der Rechnung dürfen die Entgelte für 

mehrere Leistungen mit demselben Steuersatz zusammengefasst werden. Bei 

unterschiedlichen Steuersätzen müssen die Entgelte getrennt ausgewiesen werden.“ Wenn die 

Außenprüfung meine, nicht die Aufteilung des Entgeltes, sondern vielmehr die handelsübliche 

Bezeichnung der Rechnungspositionen sei vorzusehen, so sei festzuhalten, dass eben 

entsprechend dem Kaufvertrag Inventarlisten vorlägen, welche sehr wohl eine Identifizierung 

der empfangenen Leistung zulasse. Bestünden keine Zweifel, ob die Leistung ausgeführt 

worden sei, so sei es unsachlich, den Vorsteuerabzug an der Leistungsbezeichnung scheitern 

zu lassen (so Ruppe³, § 11 Tz 68). Die behauptete Aufteilung des Entgeltes in Einzelentgelte 

innerhalb einer Rechnung bei gleichem Steuersatz sei aus dem Schrifttum nicht ableitbar. Eine 

Leistungsbezeichnung sei zwar gefordert, könne allerdings auch durch einen Sammelbegriff 

erfolgen. Dieser Sammelbegriff sei in einer ergänzenden Urkunde (Lieferschein, Kaufvertrag, 

Inventarliste) aufzuteilen, zumal für Zwecke der Identifizierung des Liefergegenstandes diese 

Aufteilung notwendig sei. Alle diese Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall gegeben, 

sodass der beantragte Vorsteuerabzug zustehe. 
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Das Finanzamt wies die Berufung mit Berufungsvorentscheidung vom 5. Oktober 2006 als 

unbegründet ab.  

Mit Schreiben vom 2. November 2006 stellte der Berufungswerber den Antrag auf Vorlage der 

Berufung zur Entscheidung durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz. Damit galt die 

Berufung wiederum als unerledigt. 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung erwogen: 

Gemäß § 12 Abs. 1 Z 1 UStG 1994 kann der Unternehmer die von anderen Unternehmern in 

einer Rechnung (§ 11) an ihn gesondert ausgewiesene Steuer für Lieferungen oder sonstige 

Leistungen, die im Inland für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer 

abziehen. 

Der Verweis auf § 11 UStG 1994 zeigt, dass nur Rechnungen im Sinne des § 11 leg. cit. zum 

Vorsteuerabzug berechtigen. Derartige Rechnungen müssen gemäß § 11 Abs. 1 Z 1 bis 6 idF 

BGBl. I 1999/28, folgende Angaben enthalten: 

1. den Namen und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers; 

2. den Namen und die Anschrift des Abnehmers der Lieferung oder der Empfängers der 

sonstigen Leistung; 

3. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder 

die Art und den Umfang der sonstigen Leistung; 

4. den Tag der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder den Zeitraum, über den sich 

die sonstige Leistung erstreckt. Bei Lieferungen oder sonstigen Leistungen, die 

abschnittsweise abgerechnet werden (z.B. Lebensmittellieferungen), genügt die 

Angabe des Abrechnungszeitraumes, soweit dieser einen Kalendermonat nicht 

übersteigt; 

5. das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung (§ 4) und 

6. den auf das Entgelt (Z 5) entfallenden Steuerbetrag. 

Im vorliegenden Fall ist nun strittig, ob die Rechnungen vom 2.1.2000 den Anforderungen des 

§ 11 leg. cit. entsprechen oder nicht. Während die Angaben im Sinne der Zn 1, 2 und 4-6 

unstrittig vorliegen, bestehen Zweifel hinsichtlich der Z 3, also der Angabe der Menge und der 

handelsüblichen Bezeichnung der gelieferten Gegenstände.  

Hiezu ist zu sagen: 

Handelsüblich ist eine Bezeichnung, die für den fraglichen Liefergegenstand allgemein 
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verwendet wird. Das Gesetz verlangt die entsprechende Bezeichnung der Ware in der 

Rechnung, um die Erhebung der Mehrwertsteuer und die Überprüfung des Vorsteuerabzuges 

durch die Abgabenbehörde sicherzustellen. Ob auch Sammelbezeichnungen genügen, hängt 

nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes von den Umständen des Einzelfalles, wie etwa 

der Handelsstufe, der Art und des Inhalts des Geschäfts und insbesondere dem Wert der 

unter der Sammelbezeichnung erfassten Ware ab (VwGH 23.2.2005, 2001/14/0002). Unter 

diesen Gesichtspunkten kann die pauschale Bezeichnung der Liefergegenstände als 

„Einrichtungs-, Möblierungs- und Inventargegenstände“ nach Meinung des unabhängigen 

Finanzsenates nicht als handelsüblich bezeichnet werden. Gerade bei der Ablöse derartiger 

Gegenstände im Rahmen von Mietverträgen geht es dem Verkäufer darum, möglichst den 

Zeitwert der übergebenen Gegenstände zu erzielen, dem Käufer hingegen darum, möglichst 

wenig und keinesfalls mehr als diesen und mehr als für die tatsächlich übernommenen 

Gegenstände zu bezahlen. Als handelsüblich wird daher in diesem Fall nicht die pauschale 

Bezeichnung, sondern die detaillierte Auflistung und Bewertung der abgelösten Gegenstände 

anzusehen sein. Außerdem können sich unter der Bezeichnung „Einrichtungs-, Möblierungs- 

und Inventargegenstände“ Gegenstände verschiedenster Art verbergen, die sich mit einer 

derartigen Sammelbezeichnung nicht zusammenfassen lassen.  

Allerdings ist dem Berufungswerber darin Recht zu geben, dass die handelsübliche 

Bezeichnung und die Mengenangabe nicht notwendig auf der Rechnung selbst enthalten sein 

müssen. Es genügt auch, wenn diese Angaben sich auf Belegen befinden, auf die in der 

Rechnung hingewiesen wird. Da diese Vorschriften in erster Linie der Nachprüfbarkeit durch 

die Abgabenverwaltung dienen, ist es ausreichend, wenn sich die entsprechenden Unterlagen 

im Zeitpunkt der abgabenrechtlichen Prüfung beim Empfänger befinden (vgl. Ruppe³, § 11 Tz 

69). Es ist also zu prüfen, ob die vom Berufungswerber eingewandten und während der 

Prüfung vorgelegten Inventarlisten der Anforderung des § 11 Abs. 1 Z 3 leg. cit. Genüge tun.  

Hiezu ist zu sagen, dass auf Inventarlisten weder in der ursprünglichen noch in der 

berichtigten Rechnung verwiesen wurde, ein Verweis auf Inventarbögen findet sich vielmehr 

nur im Kaufvertrag. Damit wäre das Schicksal der Berufung aber bereits entscheiden, da eben 

eine wesentliche Voraussetzung für die Anerkennung externer Unterlagen - der Verweis auf 

der Rechnung - nicht vorliegt.  

Aber auch abgesehen von diesem fehlenden Bezug vermögen die in Rede stehenden 

Inventarlisten der Berufung nicht zum Erfolg zu verhelfen, da sich mit diesen eine 

Identifizierung der Leistungen nicht herstellen lässt. Im Kaufvertrag vom 2.12.1999 wird in § 

3 festgestellt, dass sich der Kaufgegenstand im Einzelnen aus den beiliegenden Aufstellungen 

auf Inventarbögen vom 2.12.1999, die zum Kaufvertrag gehören, ergibt. Die vom 
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Berufungswerber vorgelegten Inventarlisten wurden aber entweder vor oder nach dem 

2.12.1999 erstellt (diese Inventarlisten sind wie folgt datiert: W1: 29.11.1999; Innrain 03, Top 

20: 24.1.2000; W3: 24.2.2000; Burgenlandstraße 8a, Top W 8: 25.11.1999; W5: 17.3.2000; 

W6: 20.3.2000; W7: 26.1.2000 und W8: 19.1.2000). Zudem stimmen die Angaben auf diesen 

Inventarlisten nicht mit den laut Kaufvertrag und Rechnungen abgerechneten Leistungen bzw. 

dem Kaufpreis überein.  

In der ursprünglichen Rechnung werden die Wohnungen W1; Innrain 03, Top 20; W3; 

Burgenlandstraße 8a, Top W 8; W5; W6; W7 und W8, in Übereinstimmung mit dem 

Kaufvertrag genannt. Nicht erwähnt und damit auch nicht verrechnet wird das vom 

Berufungswerber dem Prüfer gegenüber erwähnte Recht auf die Untervermietung der 

Wohnungen. Auch die Rechnungsbeträge stimmen nicht überein, ergibt sich doch aus den 

Inventarlisten eine Gesamtsumme von 632.290 S (45.950,31 €) netto gegenüber den 

550.000 S (39.970,06 €) laut Rechnung.  

Die berichtigte Rechnung enthält zwar den Hinweis auf die Verrechnung des Rechts auf 

Untervermietung, jedoch ohne ein entsprechendes Entgelt anzugeben. Darüber hinaus fehlt 

auf dieser Rechnung die Wohnung in der W7, und scheint gegenüber der ersten Rechnung 

(und auch gegenüber dem Kaufvertrag) anstelle der Wohnung in der W6, eine Wohnung 

unter der Adresse Amraser Straße 111, Top 323, auf. Dies steht aber in krassem Widerspruch 

zum Kaufvertrag, wo ja die Wohnungen, in denen die in Frage stehenden Gegenstände sich 

angeblich befanden, übereinstimmend mit der ersten Rechnung genannt werden. Auch ist es 

völlig unglaubwürdig, wenn der ursprüngliche Rechnungsbetrag iHv 660.000 S (47.964,07 €) 

bestehen bleibt, obwohl eine Wohnung wegfällt und eine weitere Wohnung gegen eine 

andere ausgetauscht wird. Diese Rechnung stellt daher nach Meinung des unabhängigen 

Finanzsenates keine ernst gemeinte Abrechnung über die mit Kaufvertrag vom 2.12.1999 

vereinbarte Leistungsbeziehung zwischen dem Berufungswerber und dem Verkäufer dar. 

Vielmehr scheint diese lediglich deshalb „berichtigt“ worden zu sein, um damit oberflächlich 

eine Übereinstimmung mit der vom Berufungswerber während der Prüfung gemachten 

Aussage, es sei mit dem Kaufpreis auch ein Recht auf Weitervermietung der Wohnungen 

abgegolten worden, herzustellen und so die formale Voraussetzung für den Vorsteuerabzug zu 

wahren. Eine derartige Rechnungsberichtigung kann aber nicht anerkannt werden. Im Übrigen 

ließe sich auch im Falle der Anerkennung dieser berichtigten Rechnung kein Bezug zu den 

Inventarlisten herstellen, da sich in den Akten zwar keine Inventarliste über eine Wohnung 

unter der Adresse W9, wohl aber eine über die Wohnung in der W6 (die aber in der 

berichtigten Rechnung fehlt) befindet.  

Zusammengefasst ist daher zu festzustellen, dass die Inventarlisten im Widerspruch zu den 

Angaben im Kaufvertrag und in den Rechnungen stehen und sich aus diesen daher nicht 
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nachvollziehen lässt, über welche Gegenstände abgerechnet wurde. Die sog. berichtigte 

Rechnung steht zudem in krassem Widerspruch zu den Angaben im Kaufvertrag und in der 

ersten Rechnung und war diese daher bereits aus diesem Grunde nicht anzuerkennen. 

Es liegt daher keine den Anforderungen des § 11 UStG genügende Rechnung vor, ein 

Vorsteuerabzug für die erworbenen Einrichtungs-, Möblierungs- und Inventargegenstände 

steht daher nicht zu.  

Die Berufung war daher als unbegründet abzuweisen. 

Feldkirch, am 1. August 2007 

Ergeht an:  
Herrn 
Markus Thaler 
Schützenstraße 56 
6020 Innsbruck 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


